
Kennzeichnung als Risikoüberschwemmungsgebiet 
und als Fläche mit stark schwankenden bzw. hohen 
Grundwasserständen gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB 

Der Geltungsbereich des Plangebietes wird als Risiko-
überschwemmungsgebiet (Gebiet, das bei Versagen 
eines Deiches überschwemmt wird) und als Fläche ge-
kennzeichnet, bei deren Bebauung besondere bauliche 
Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei der 
besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Na-
turgewalten erforderlich sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB). 

Im gekennzeichneten Bereich ist potenziell mit einer 
Überschwemmung sowie mit stark schwankenden bzw. 
hohen Grundwasserständen zu rechnen. Auf Kapitel III 
der textlichen Festsetzungen zu diesem Bebauungsplan 
wird hingewiesen. 

Ausfertigung 

Es wird bestätigt, dass der Planinhalt unter Beachtung der vorstehenden Verfahrensschritte mit 
den Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt. 

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 

Trebur, den  

 

 
................................................... 

Carsten Sittmann, Bürgermeister 

 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes mit der im Plan enthaltenen Satzung nach § 81 HBO (Bau-
ordnungsrechtliche Festsetzungen) durch amtliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
am 

Trebur, den  

 

 
................................................... 

Carsten Sittmann, Bürgermeister 
 

Beschluss zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB durch die Gemeindevertretung am 07.03.2014 

 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB 

 
 
am 14.03.2014 

 
Beschluss der Änderung des Aufstellungsbeschlusses, des Vorentwur-
fes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, der frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Be-
hördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch die Gemeindevertre-
tung 

 
 
 
 
 
am 06.03.2015 

 
Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  

 
am 09.03.2015 

 
Festlegung des Untersuchungsrahmens und Abstimmung von Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Scoping-Termin) gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB  

 
 
 
am 19.03.2015 

 
Bekanntmachung des geänderten Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB 

 
 
 
am 13.03.2015 

 
Frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form 
einer öffentlichen Auslegung 

 
vom 16.03.2015 
bis  27.03.2015 

 
Beschluss zur Änderung des Verfahrens, des Entwurfes des Bebauungs-
planes, der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durch die Gemeindever-
tretung  

 
 
 
 
am 29.05.2015 

 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB  

 
 
am 02.06.2015  

 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

 
am 05.06.2015 

 
Öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB 

 
vom 15.06.2015 
bis 16.07.2015 

 
Prüfung und Entscheidung über die fristgemäß eingegangenen Stellung-
nahmen und Beschluss des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 1 und  
§ 5 HGO mit der im Bebauungsplan enthaltenen Satzung nach § 81 HBO 
(Bauordnungsrechtliche Festsetzungen) als Satzung durch die Gemein-
devertretung 

 
 
 
 
 
am 11.09.2015 

 

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 Gewerbegebiet  GE (§ 8 BauNVO) 

Zulässig sind gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO: 

− Gewerbebetriebe aller Art, außer Einzelhandelsbetriebe, 

− Lagerhäuser, 

− Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 

Ausnahmsweise können gemäß § 8 Abs. 3 in Verbindung mit § 1 Abs. 5 BauNVO zuge-
lassen werden: 

− Einzelhandelsverkaufsflächen, die zur Selbstvermarktung der in diesem Gebiet produ-
zierenden und weiterverarbeitenden Gewerbebetrieben dienen, 

− Anlagen für sportliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO:  

− Einzelhandelsbetriebe, 

− gewerbliche Parkplätze und Parkhäuser, 

− öffentliche Betriebe, 

− Anlagen für kirchliche Zwecke, 

− Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter,  

− Lagerplätze als selbständige Anlagen, 

− Tankstellen, 

− Vergnügungsstätten und Gewerbebetriebe sowie Nutzungen, die der gewerblichen
sexuellen Betätigung bzw. Schaustellung dienen. 

Hinweis auf Regelungen in einem ergänzenden städtebaulichen Vertrag: 

Das werktägliche Verkehrsaufkommen für das Gewerbegebiet wird entsprechend der Ver-
kehrsuntersuchung (Habermehl & Follmann Ingenieurgesellschaft mbH, Januar 2015) ver-
traglich auf 1.700 Kfz-Fahrten pro Werktag begrenzt. Etwaige Mehrverkehre durch geän-
derte Nutzungen (z.B. im Rahmen von Befreiungen von den festgesetzten Arten der bauli-
chen Nutzung) sind gesondert verkehrlich nachzuweisen. 

1.2 Gliederung des Gewerbegebietes nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren 
besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften (§ 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO) 

Emissionskontingentierung 

Das Gewerbegebiet wird gemäß § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO entsprechend der schall-
technischen Untersuchung (GSA Ziegelmeyer GmbH, Limburg, Mai 2015) nach den beson-
deren Eigenschaften der Anlagen und Betriebe gegliedert. 

In dem Gewerbegebiet mit den Teilgebieten GE1 bis GE3 ist ein Vorhaben allgemein zu-
lässig oder ausnahmsweise zulässig, wenn dessen von der maßgebenden Grundstücksflä-
che im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO abgestrahlten Schallemissionen an den maßgebli-
chen Immissionsorten außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, die in der 
nachfolgenden Tabelle genannten Emissionskontingente (LEK) nach DIN 45691:2006-12 
(Geräuschkontingentierung) weder tags (6.00-22.00 Uhr) noch nachts (22.00-6.00 Uhr) 
überschreiten. 

Fläche Emissionskontingent (LEK) – Tag 
(6.00 - 22.00 Uhr) in dB(A)/m² 

Emissionskontingent (LEK) – Nacht 
(22.00 - 06.00 Uhr) in dB(A)/m² 

GE 1 63 dB(A) 47 dB(A) 

GE 2 58 dB(A) 44 dB(A) 

GE 3 54 dB(A) 40 dB(A) 

Die Emissionskontingente sind ausschließlich für die südlich zum Plangebiet gelegenen 
„Einwirkungsbereiche“ der Wohnbebauung „Heinrich-Heine-Straße“ und dem Mischgebiet 
„Diamantstraße“ anzuwenden. 

Die Emissionskontingente (LEK) nach DIN 45691:2006-12 geben die zulässige, immissions-
wirksame Schallabstrahlung pro Quadratmeter der maßgebenden Grundstücksfläche des 
Gewerbegebiets GE (Teilgebiete GE1 - GE3) im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO an. 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach Nr. 5 
45691:2006-12. 

Wenn dem Vorhaben nur ein Teil eines Teilgebiets GE1 – GE3 zuzuordnen ist, sind die 
Gleichungen (4) und (6) Nr. 5 der DIN 45691:2006-12 auf diesen Teil anzuwenden. 

Sind dem Vorhaben mehrere Teilgebiete GE1 – GE3 oder Teile von Teilgebieten GE1 –
GE3 zuzuordnen, gilt statt Gleichung (6) Gleichung (7) Nr. 5 DIN 45691:2006-12, wobei die 
Summation über die Immissionskontingente aller dieser Teilgebiete GE1 – GE3 und Teile 
von Teilgebieten GE1 – GE3 erfolgt. 

Vorhaben sind auch dann zulässig, wenn der Beurteilungspegel Lr,j den Immissionsricht-
wert der TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten am Tag (6.00 - 22.00 Uhr) und in 
der Nacht (22.00 - 6.00 Uhr) um mindestens 15 dB unterschreitet. 

Die Inanspruchnahme oder die teilweise Inanspruchnahme von Emissionskontingenten 
(LEK) nach DIN 45691:2006-12 anderer Teilgebiete GE1 – GE3 im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans durch Vorhaben ist dann zulässig, wenn eine erneute Inanspruchnahme 
dieser Emissionskontingente (LEK) nach DIN 45691:2006-12 öffentlich-rechtlich ausge-
schlossen ist. 

Die Einhaltung der festgelegten Emissionskontingente ist in der Genehmigungsplanung 
nachzuweisen. 

Die schalltechnische Untersuchung und die DIN 45691:2006-12 können beim Bauamt der 
Gemeinde Trebur eingesehen werden. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 ff. BauNVO) 

2.1 Höhenbezugspunkt (§ 18 Abs. 1 BauNVO) 

Höhenbezugspunkt für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ist 85,70 m ü.NN. 

2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

Als maximal zulässige Gebäudehöhe gilt das Maß vom Höhenbezugspunkt bis zum höchs-
ten Punkt des Gebäudes.  

Die festgesetzte Höhe kann für untergeordnete bauliche Anlagen (z.B. Technische Aufbau-
ten) auf 5 % der Dachfläche um bis zu 3,00 m überschritten werden. 

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 

Es sind Gebäude im Sinne der offenen Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO zulässig; die 
Gebäudelänge kann 50 m überschreiten. 

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 
und § 14 Abs. 1 BauNVO) 

Stellplätze sind sowohl in den überbaubaren als auch in den nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. 

In den mit den Ziffern „1 und 2“ festgesetzten Grundstücksrandeingrünungen sind Stell-
plätze zulässig, wenn der gemäß Festsetzungen Nr. 10 geforderte Mindestanteil an Grün-
fläche, auch unter Berücksichtigung der hier zulässigen Grundstückszufahrten, gewährleis-
tet ist. 

Garagen, auch in Form von Carports, sind nur in den überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. 

Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind in den mit den Ziffern „1 und 2“ festge-
setzten Flächen nicht zulässig. 

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO 
sind ohne Einschränkungen zulässig.  

In der Bauverbotszone der L 3012 sind bauliche Anlagen gemäß § 14 BauNVO nur aus-
nahmsweise mit einer Genehmigung gemäß § 23 Abs. 3 HStrG zulässig.  

5. Ein- und Ausfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

In der mit der Ziffer „1“ festgesetzten Grundstücksrandeingrünung sind Ein- und Ausfahrten
bis zu einer Gesamtbreite von 40 m zulässig.  

In der mit der Ziffer „2“ festgesetzten Grundstücksrandeingrünung sind  Ein- und Ausfahrten
bis zu einer Gesamtbreite von 18 m zulässig.  

6. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Leitungsrecht  

Zur Führung einer Gashochdruckleitung und eines Fernmeldekabels ist das Gewerbe-
grundstück Flur 3, Nr. 11/2 mit einem Leitungsrecht zu Gunsten der Stadtwerke Mainz AG
zu belasten. 

Zur Führung von Stromleitungen ist das Gewerbegrundstück Flur 3, Nr. 11/2 mit einem 
Leitungsrecht zu Gunsten des Überlandwerkes Groß-Gerau zu belasten. 

7. Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung 
von schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. Bundesimmissionsschutzgesetzes  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

7.1 Aktiver Schallschutz 

Innerhalb der mit LSM 1 festgesetzten Fläche für Lärmschutzmaßnahmen ist auf ganzer 
Länge eine hochschallabsorbierende Schallschutzwand mit einer Höhe von mindestens 4 m 
auf dem vorhandenen Schallschutzwall zu errichten, so dass eine Schallschutzanlage von 
insgesamt 6 m über Oberkante der Diamantstraße entsteht. 

Innerhalb der mit LSM 2 festgesetzten Fläche für Lärmschutzmaßnahmen ist auf ganzer 
Länge eine hochschallabsorbierende Schallschutzwand mit einer Höhe von mindestens 6 m 
über Oberkante der Diamantstraße zu errichten. 

Die Schallschutzwände können in der Höhe reduziert werden bzw. auf die Schallschutz-
wände kann (auch in Teilen) verzichtet werden, wenn nachgewiesen ist, dass an den Im-
missionsorten durch betriebliche oder organisatorische Maßnahmen die Immissionsricht-
werte eingehalten werden. 

7.2 Passiver Schallschutz 

Aufgrund der Gewerbe- und Verkehrslärmimmissionen sind bei Neubau-, Umbau-, Erwei-
terungs- und Sanierungsmaßnahmen für Räume, die nicht nur dem vorübergehenden Auf-
enthalt von Personen dienen, bauliche Vorkehrungen zur Lärmminderung zu treffen. Zum 
Schutz der Aufenthaltsräume gegen Außenlärm ist nachzuweisen, dass die Anforderungen 
an die Luftschalldämmung der Außenbauteile gemäß DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau 
– Anforderungen und Nachweis", Ausgabe 1989) erfüllt werden.  

Hinweis: Die DIN 4109 kann beim Bauamt der Gemeinde Trebur eingesehen werden. 

8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 14 BauGB) 

8.1 Artenschutzmaßnahmen 

Zur Vermeidung oder Verhinderung von Störungen, Tötungen und/oder Schädigungen von 
Tierarten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten i.S.v. Art. 
1 der Vogelschutzrichtlinie müssen folgende Vorkehrungen beachtet werden: 

− Abfangen von Zauneidechsen vor Beginn von Rodungs- und Bauarbeiten von Mitte März 
bis Anfang Mai oder Anfang August bis Mitte Oktober und Umsiedlung in eine CEF-
Fläche, die vorher hergestellt sein muss. Die Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt 
durch die „Planung einer CEF-Maßnahme“ (BfL Heuer & Döring, Brensbach, Mai 2015)
als Anlage zum städtebaulichen Vertrag. 

− Rodungs- und Fällarbeiten, Abriss- und Bauarbeiten an Bestandsgebäuden sind nur in 
der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar zulässig. 

Sollte mit den Abriss- und /oder mit Baumaßnahmen vor dem 01. Oktober begonnen 
werden müssen, wird vorab eine Begehung durch eine fachkundige Person erforderlich. 
Dabei ist zu prüfen, ob Bäume und Sträucher oder die betroffenen Gebäude von Vögeln 
oder Fledermäusen zur Brut oder als Quartier genutzt werden. 

8.2 Oberflächenbefestigung 

Soweit wasserwirtschaftliche Belange nicht entgegenstehen, sind die Stellplätze – mit Aus-
nahme der Fahrspuren - in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen.  

Flächen, auf denen betriebsbedingte Verschmutzungen auftreten können, sind mit einem 
wasserundurchlässigen Belag zu versehen. 

Das Niederschlagswasser, das auf Fahrspuren anfällt, ist über den öffentlichen Schmutz-
wasserkanal zu entwässern.  

8.3 Versickerung von Niederschlagswasser der Baugrundstücke 

Auf Baugrundstücken anfallendes, nicht als Betriebswasser weiterverwendetes Nieder-
schlagswasser sowie Niederschlagswasser der befestigten Flächen ist gemäß dem „Ent-
wässerungskonzept“ (Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH, Darmstadt, Juli 2015) 
auf dem Grundstück in Mulden zu versickern.  

Niederschlagswasser von Flächen der Baugrundstücke, auf denen betriebsbedingte Ver-
schmutzungen auftreten, die die Grundwasserqualität beeinträchtigen könnten, ist in den 
Schmutzwasserkanal zu leiten. 

Die Bemessung und Planung der Versickerungsanlagen ist nach dem Regelwerk für Ab-
wasser und Abfall der ATV 138 in der aktuellen Fassung vorzunehmen. 

Hinweis: Das o.g. Entwässerungskonzept kann beim Bauamt der Gemeinde Trebur einge-
sehen werden. 

9. Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

Sofern durch die Nutzung auf den Grundstücken eine Niederschlagswasserversickerung 
nicht bzw. nur zum Teil möglich ist, müssen potenziell belastete Flächen in den Schmutz-
wasserkanal abgeleitet werden. Diese Niederschlagsmengen sind durch einen Speicher 
aufzufangen und mit einer Drosseleinrichtung auf das zulässige Maß der Ableitung zu re-
duzieren. Es dürfen nur 300 l/s in den Schmutzwasserkanal abgeleitet werden. 

10. Private Grünfläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen  
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25a BauGB) 

10.1 Grundstücksrandeingrünung „1“ 

Die Fläche mit der Ziffer „1“ ist zu mindestens 75 % als zusammenhängende Grünfläche 
wie folgt gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten: 

− Je 10 lfdm ist ein heimischer, standortgerechter Laubbaum entsprechend der 
Artenempfehlungen unter Nr. 25 zu pflanzen. Vorhandene Bäume sind hierbei 
anzurechnen. 

− Je 2 m² Pflanzfläche ist ein heimischer, standortgerechter Strauch zu pflanzen. Die 
Pflanzung ist in Gruppen von 3 - 6 Stück einer Art vorzunehmen. 

− Die notwendigen Sichtdreiecke für Fahrzeuge sind von jeglicher Sichtbehinderung und 
von Bewuchs oberhalb einer Höhe von 70 cm (bezogen auf die Fahrbahnachse) 
freizuhalten. 

Stellplätze sind in dieser Fläche nur zulässig, wenn die Begrünung entsprechend der Spie-
gelstriche 1 und 2  gewährleistet ist. Garagen, Carports und Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1
BauNVO sind unzulässig. 

10.2 Grundstücksrandeingrünung „2“ 

Die Fläche mit der Ziffer „2“ ist wie folgt zu bepflanzen: 

− Je 10 lfdm ist ein heimischer, standortgerechter Laubbaum entsprechend der 
Artenempfehlungen unter Nr. 25 zu pflanzen. 

- Mindestens 25 % der mit der Ziffer „2“ innerhalb eines Baugrundstücks festgesetzten 
Fläche ist mit Gehölzgruppen aus Sträuchern und Heistern zu bepflanzen; dabei ist je 1 
qm dieser Pflanzfläche 1 standortgerechter Strauch zu pflanzen. Die Pflanzung ist in 
Gruppen von 3 - 6 Stück einer Art vorzunehmen.  

− Die notwendigen Sichtdreiecke für Fahrzeuge sind von jeglicher Sichtbehinderung und 
von Bewuchs oberhalb einer Höhe von 70 cm (bezogen auf die Fahrbahnachse) 
freizuhalten. 

Stellplätze sind in dieser Fläche nur zulässig, wenn die Begrünung entsprechend der Spie-
gelstriche 1 und 2  gewährleistet ist. Garagen, Carports und Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 
BauNVO sind unzulässig. 

Innerhalb der mit Ziffer „2“ festgesetzten Fläche ist eine Lärmschutzwand entsprechend der 
Festsetzung Nr. 7.1 zulässig. 

10.3 Begrünung von Stellplätzen 

Pro 4 Stellplätze ist mindestens ein Laubbaum 1. oder 2. Ordnung entsprechend der Arten-
empfehlungen unter Nr. 25 zu pflanzen. Die Baumscheiben müssen pro Baum mindestens 
6 m² groß sein. 

Zusammenhängende Stellplatzanlagen mit mehr als 50 Stellplätzen sind durch mindestens 
1,50 m breite Pflanzbeete mit Gehölzen und Bäumen zu gliedern und zu bepflanzen. 

11. Mindestanforderungen an Baum- und Strauchpflanzungen  

Für alle nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB zu pflanzenden Bäume und Sträucher werden fol-
gende Mindestanforderungen festgesetzt: 

Bäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm 
Sträucher: 2 x verpflanzt, Größe 60-100 cm 

Es sind heimische, standortgerechte Bäume und Sträucher zu verwenden. Sie sind dauer-
haft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind spätestens nach einem Jahr nachzupflanzen. 

12. Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Gehölzflächen 

Die als Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
festgesetzten Flächen sind dauerhaft zu erhalten und zu entwickeln bzw. ihrer natürlichen 
Eigenentwicklung zu überlassen. Abgängige Gehölze sind durch Arten ähnlicher Wuchs-
ordnung und Größe oder durch heimische standortgerechte Laubgehölze zu ersetzen. 

Entlang der Diamantstraße ist innerhalb der vorhandenen Gehölzfläche eine Lärmschutz-
wand zulässig. Siehe hierzu auch Nr. 7.1. 

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 81 HBO i.V.m § 9 Abs. 4 
BauGB 

13. Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. 

Hinweisschilder sind als Teil einer Gesamt-Hinweistafel an den Haupteingängen zum Ge-
werbegebiet zulässig. 

Werbeanlagen, Firmenaufschriften etc. müssen sich in Umfang, Werkstoff, Form und Farbe 
der Gebäudegestaltung unterordnen. Mehrere Werbeanlagen an einem Gebäude sollen zu 
einer gemeinsamen Werbeanlage zusammengefasst und in Größe und Form aufeinander 
sowie auf die Größe des Gebäudes abgestimmt werden. 

Unzulässig sind: 

- Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht, 

- Werbeanlagen an Gebäuden oberhalb der Dachtraufe. 

Werbeanlagen jeglicher Art, auch genehmigungsfreie sowie Fahnenmaste sind innerhalb 
der Bauverbotszone (20 m vom befestigten Fahrbahnrand) zur L 3012 und zur K 161 (Hes-
senauer Straße“ unzulässig. Die oberste Straßenbehörde kann gemäß § 23 Abs. 8 HStrG 
im Einzelfall Ausnahmen zulassen. 

14. Einfriedungen 

Entlang der östlichen Grundstücksgrenze ist eine auf ganzer Länge blickdichte Einfriedung
mit einer Höhe von 2,00 m herzustellen. 

Ansonsten sind nur transparent wirkende Einfriedungen wie z.B. Maschendraht- oder Stab-
gitterzäune sowie Bepflanzungen mit Laubgehölzen bzw. Kletterpflanzen jeweils bis zu ei-
ner Höhe von max. 2,50 m zulässig. 

Bei der Errichtung von Einfriedungen ist die Bauverbotszone (20 m vom befestigten Fahr-
bahnrand) zur L 3012 und zur K 161 (Hessenauer Straße) zu beachten. Die oberste Stra-
ßenbehörde kann gemäß § 23 Abs. 8 HStrG im Einzelfall Ausnahmen zulassen. 

Bepflanzungen innerhalb der Sichtwinkel an Grundstückszufahrten, Straßeneinmündungen 
und engen Kurven dürfen eine Höhe von 0,80 m nicht überschreiten. Davon ausgenommen 
sind Hochstämme mit ordnungsgemäßem Lichtraumprofil. 

15. Fassadengestaltung 

Glänzende, leuchtende und reflektierende Fassadenmaterialien sind nicht zulässig. 

III. Kennzeichnungen gemäß § 9 Abs. 5 BauGB 

16. Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-
wirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Na-
turgewalten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwasserstände und Risikoüber-
schwemmungsgebiet) erforderlich sind 

Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessi-
sches Ried. Im Rahmen der Umsetzung sind großflächige Grundwasseraufspiegelungen 
möglich, die bei einer künftigen Bebauung zu berücksichtigen sind. Im Einzelnen sind die 
Vorgaben des „Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried“ mit Datum vom 9. 
April 1999 festgestellt und veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen 21/1999, 
S. 1659 und 31/2006, S. 1704, zu beachten. 

Für den Planungsbereich wurden von dem Wasserversorgungsunternehmen Bemessungs-
grundwasserstände erarbeitet und der Kommune zur Verfügung gestellt. Diese Bemes-
sungsgrundwasserstände sind im Rahmen der Planung zu berücksichtigen, um Vernäs-
sungsschäden zu vermeiden.  

Weiterhin liegt das Baugebiet in einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet, das bei Ver-
sagen eines Deiches überschwemmt wird. 

Aufgrund § 46 Abs. 3 HWG sind bei Sanierung und Neubau von Objekten Vorkehrungen 
zu treffen und, soweit erforderlich, bautechnische Maßnahmen vorzusehen, um den Ein-
trag von wassergefährdenden Stoffen bei Überschwemmungen entsprechend dem Stand 
der Technik zu verhindern. 

IV. Hinweise und Empfehlungen 

17. Bodendenkmäler 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies der hessenArchäologie
oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. (§ 20 HDSchG). In die-
sen Fällen, kann für die weitere Fortführung des Vorhabens eine denkmalschutzrechtliche 
Genehmigung nach § 16 HDSchG erforderlich werden. 

Die hessenArchäologie ist mindestens zwei Wochen vor Beginn der Erschließungsarbeiten 
(Straßenbau sowie Ver- und Entsorgung) zu benachrichtigen, da im Plangebiet mit dem 
Auftreten von Bodendenkmälern zu rechnen ist. Beim Auftreten von befunden und Funden 
ist genügend Zeit zur Bergung und Dokumentation zu gewähren. 

18. Bodenschutz und Altlasten 

Informationen zu Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), Altlasten, schädlichen Boden-
veränderungen oder Grundwasserschäden liegen für das Plangebiet nicht vor.  

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische 
Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht 
einer schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind diese umgehend der zuständigen 
Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Dar-
mstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutach-
ter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. 

Schädliche Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 Abs.3 Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, 
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemein-
heit herbeizuführen. 

19. Feuerwehrzufahrten und Rettungswege 

Liegt bei den zu errichtenden Gebäude, die Oberkante der Brüstung notwendiger Fenster 
oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m über Geländeoberfläche, so 
ist eine Feuerwehrzufahrt mit Aufstellfläche gem. DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr 
auf dem Grundstück) auf der öffentlichen Verkehrsfläche bzw. dem Grundstück herzustel-
len. Feuerwehrzufahrten mit Bewegungsflächen sind auf dem Grundstück auch herzustel-
len, wenn Gebäude ganz oder in Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche 
entfernt sind.  

Rettungswege sind generell baulich sicherzustellen.  

Dadurch ist gewährleistet, dass der Gemeinde keine Kosten zur Anschaffung eines Hub-
rettungsgerätes gem. Feuerwehrorganisationsverordnung entstehen. 

20. Hinweise des Kampfmittelräumdienstes 

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat erge-
ben, dass sich das im Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiet 
und im Bereich von ehemaligen Flakstellungen befindet. Zu Kriegsende waren dort massive 
Truppenansammlungen. Es muss daher mit zurückgelassenen, bzw. vergrabenen Kampf-
mitteln gerechnet werden. 

Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegan-
gen werden. 

Eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmittel) ist daher vor Beginn der ge-
planten Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen auf den Grundstücksflächen erforder-
lich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine 
EDV-gestützte Datenaufnahme erfolgen. 

21. Wasserrechtliche Verfahren und Anträge 

Beseitigung des Teiches 

Auf den Grundstücken Nr. 4/1 und 5/1 befindet sich ein Teich, der im Zuge der weiteren 
Planungen beseitigt werden soll. Da es sich bei der geplanten Beseitigung des Teiches um 
einen Gewässerausbau i. S. von § 67 WHG (Wasserhaushaltgesetz) handelt, ist bei der 
zuständigen Wasserbehörde ein vorlaufendes wasserrechtliches Zulassungsverfahren 
durchzuführen.  

Notwendige Erlaubnis für die Versickerung des Niederschlagswassers 

Für die Versickerung des Niederschlagswassers ist ein Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis 
der Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser gemäß § 17 HWG (Hessi-
sches Wassergesetz) in Verbindung mit § 7 WHG erforderlich. 

22. Schutzmaßnahmen für Leitungen und Trinkwasserversorgungsanlagen 

Tiefwurzelnde Bäume müssen lt. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen 
Mindestabstand von 2,50 m zu Versorgungsleitungen aufweisen. Wird dieser Abstand un-
terschritten, so sind die Ver- und Entsorgungsleitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu si-
chern oder die Standorte der Bäume entsprechend zu verschieben. 

Pflanzmaßnahmen im Nahbereich zu Versorgungsleitungen sind mit dem Versorgungsträ-
ger abzustimmen. 

23. Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen  

Es wird empfohlen, zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen vorsorglich u.a. fol-
gende Maßnahmen zu ergreifen: Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bom-
bierte oder strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder 
feste vorgelagerte Konstruktionen wie z.B. Rankgitterbegrünungen.  
Abstände, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem derzeit als Stand der Technik 
geltenden Leitfaden „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ (H. Schmid, W. Doppler, 
D. Heynen und M. Rössler, 2012, (http://www.vogelglas.info/public/voegel_glas_licht 
2012.pdf) bzw. seinen jeweiligen Aktualisierungen zu entnehmen. 

24. Ökologische Baubegleitung 

Zur sach- und fachgerechten Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen ist eine fachlich 
qualifizierte ökologische Baubegleitung erforderlich. Sie ist bereits zu Beginn der erdbauli-
chen Tätigkeiten sowie bei den bauvorbereitenden Maßnahmen einzuschalten. Während 
der Baudurchführung sollte die ökologische Baubegleitung in engem Kontakt mit der örtli-
chen Bauleitung und der Unteren Naturschutzbehörde stehen und in Abnahmeterminen und 
Rücksprachen mit einbezogen werden. 

25. Artenempfehlungen 

Zur Grundstücksbegrünung wird die Verwendung folgender heimischer, standortgerechter 
Arten empfohlen. 

Bäume 

Acer campestre  Feldahorn 
Acer platanoides  Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus  Bergahorn 
Carpinus betulus  Hainbuche 
Fagus sylvatica  Rotbuche  
Malus silvestris  Holzapfel 
Populus tremula  Zitterpappel 
Prunus avium   Vogelkirsche 
Prunus padus   Traubenkirsche 
Quercus petrea  Traubeneiche 
Quercus robur   Stieleiche 
Pyrus communis  Wildbirne 
Sorbus domestica  Speierling 
Sorbus aucuparia  Eberesche 
Tilia cordata   Winterlinde 

Sträucher 

Acer campestre  Feldahorn 
Amelanchier laevis  Felsenbirne 
Berberis vulgaris  Sauerdorn 
Cornus mas   Kornelkirsche 
Cornus sanguinea  Hartriegel 
Corylus avellana  Hasel 
Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare  Liguster 
Lonicera xylosteum  Heckenkirsche 
Prunus spinosa  Schlehe 
Rosa spec.   Wildrosen 
Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 

− Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I, S. 1748) 

− Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I 1990, S. 132), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548) 

− Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I, S. 58), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509) 

− Hessische Bauordnung (HBO) i. d. F. vom 15.01.2011 (GVBl. I, S. 46, 180), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 13.12.2012 (GVBl. I S. 622) 

− Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) i. 
d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 124 des Gesetzes 
vom 07.08.2013 (BGBl. I, S 3154) 

− Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 
20.12.2010 (GVBl. I, S. 629), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 27.06.2013 
(GVBl. S. 458) 

− Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. d. F. vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.11.2014 (BGBl. I, S. 1724) 

− Hessisches Wassergesetz (HWG) i. d. F. vom 14.12.2010 (GVBl. I, S. 548), zuletzt geändert 
durch Art. 62 des Gesetzes vom 13.12.2012 (GVBl. I, S. 622) 

− Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) i. d. F. vom 26.09.2002 (BGBl. I 3830), Neufas-
sung durch Bek. vom 17.05.2013 (BGBl. I, S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 20.11.2014 (BGBl. I, S. 1740) 

− Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. d. F vom 24.02.2010 (BGBl. I, S. 
94), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749) 

 

Zu diesem Bebauungsplan wurde ergänzend ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. 


